
 
 
 

  Stand: 01.05.2026 

Anlage 3 zum Betreuungsvertrag 
 

Elternbeitragstabelle ab 09/2026 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*) Der in Art. 23 BayKiBiG geregelte Elternbeitragszuschuss wird an die Eltern weitergegeben. Der aufgeführte 
Elternbeitrag verringert sich dementsprechend. „Der Zuschuss beträgt 100 Euro pro Monat und wird für die Zeit  
vom 1. September des Kalenderjahres, in dem das Kind das dritte Lebensjahr vollendet, bis zum Schuleintritt 
gewährt.“ (Art. 23 Abs. 3 Satz 2 BayKiBiG) 

 
Zusätzlich dazu wird Ihnen monatlich - je nach Ihrer Buchungszeit - Brotzeitgeld abgebucht: 

 
Bleibt Ihr Kind bis 12:15 Uhr:   1x Brotzeit:  25,00 €  
 
Bleibt Ihr Kind länger als 15:00 Uhr:  2x Brotzeit:  35,00 € 
 
Beim Mittagessen haben Sie die Wahl zwischen Selbstversorgung und Buchung eines kostenpflichtigen 
Menuangebots (siehe Anlage 3a mit Anmeldeinformationen zum Online Bestellsystem). 
 

Durchschnittliche 
tägliche  

Buchungszeit 

Elternbeitrag pro Monat 

Das Spielgeld ist im Betreuungsbeitrag inkludiert. 
 

Elternbeitrags- 
zuschuss 

gemäß Art. 23 
BayKiBiG *) 

Kinder unter 3 Jahren  Kindergarten  

> 4 – 5 303 € 152 € 100 € 

> 5 – 6 331 € 166 € 100 € 

> 6 – 7 359 € 180 € 100 € 

> 7 – 8 387 € 195 € 100 € 

> 8 – 9 415 € 209 € 100 € 

> 9 – 10 443 € 223 € 100 € 


